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Hausarbeit

Die X-GmbH produziert Kunststoffbehälter. A ist Gesellschafter der GmbH und hält 50 % der Geschäftsanteile. Am 01.01.1998 gewährt er der GmbH ein Darlehen über 100.000,- DM. Es wird vereinbart, dass A ab dem 01.01.2001 die sofortige Rückzahlung des Darlehens verlangen kann. Spätestens am 31.12.2001 jedoch soll das Darlehen automatisch an A zurückgezahlt werden.

Im Januar 2001 hat sich die wirtschaftliche Situation der GmbH dermaßen verschlechtert, dass die GmbH von den Banken keinerlei Kredit mehr erhält. A kennt diese Situation und entscheidet sich im Februar ohne Rücksprache mit der GmbH, das Darlehen einstweilen bei der GmbH zu belassen.

Ab dem 01.03.2001 ist die GmbH nicht mehr in der Lage, ihre fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. G ist Geschäftsführer der GmbH und hofft, dass sich die Situation der GmbH bessert. Deshalb bestellt er am 01.04.2001 bei der Kunststoff-AG Granulat im Wert von 20.000,- DM. Dabei wird ein Eigentumsvorbehalt an dem Granulat vereinbart. Das Granulat wird vereinbarungsgemäß am 15.04.2001 geliefert und noch im April zu 600.000 Kunststoffflaschen (Wert 60.000,- DM) verarbeitet. Ein Verkauf dieser Kunststoffflaschen erfolgt jedoch nicht mehr.

Da sich die Lage der GmbH nicht bessert, stellt G am 15.05.2001 Insolvenzantrag. Am 25.05.2001 wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Stammkapital der GmbH beträgt 50.000,- DM. Der Insolvenzverwalter I stellt fest, dass seit Anfang des Jahres den Aktiva der GmbH in Höhe von 80.000,- DM Verbindlichkeiten von jeweils 40.000,- DM gegenüberstanden. Nicht berücksichtigt bei diesen Verbindlichkeiten ist das von A gewährte Darlehen.

1. Der Insolvenzverwalter I fordert von A, 100.000,- DM an die GmbH zu zahlen. Das Darlehen habe spätestens seit Anfang des Jahres eigenkapitalersetzenden Charakter. A erwidert, als er das Darlehen gewährte, sei die wirtschaftliche Situation der GmbH noch gut gewesen. Im übrigen müsse er allenfalls 10.000,- DM zahlen, da dadurch das Stammkapital der GmbH wieder aufgefüllt sei. 

Muß A zahlen?

2. Nachdem die Kunststoff-AG von der Insolvenz der GmbH erfährt, verlangt sie von I Herausgabe der 600.000 Kunststoffflaschen. Zur Begründung verweist die AG auf den Eigentumsvorbehalt.

Muß I die Flaschen herausgeben?

3. Unterstellt, die AG hat keinen Anspruch auf die Kunststoffflaschen. Die Insolvenzquote beträgt 25 %. Die AG verlangt nun von G Zahlung von 20.000 DM mit dem Argument, G habe viel zu spät Insolvenzantrag gestellt. Hätte G den Insolvenzantrag rechtzeitig gestellt, wäre es gar nicht mehr zu dem Vertrag zwischen der GmbH und der AG gekommen. G weigert sich und erwidert, er sei gegenüber der AG nicht zur Stellung des Insolvenzantrages verpflichtet gewesen.

Im übrigen sei allenfalls ein Schaden in Höhe von 15.000,- DM entstanden.

Muß G zahlen?
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